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Unterhaltsrecht: Auskunftspflicht eines 
Unterhaltsschuldners über Einkünfte aus 
Gesellschaftsbeteiligungen 

| Grundsätzlich können zwar von GmbH-Gesellschaftern nur Angaben über die Höhe 
der Ausschüttung verlangt werden, da diese allein eine unterhaltsrechtliche Einnahme 
darstellt. Anders liegt die Sachlage allerdings, wenn es sich bei dem Gesellschafter um 
einen sogenannten beherrschenden Gesellschafter handelt. |  

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Dresden in einem Streit um die 
Berechnung von Unterhalt. Die Richter machten deutlich, dass bei Gesellschaftern, die 
zwar nicht alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer sind, aber aufgrund der Quote 
ihrer Beteiligung oder ihrer Position die Geschäfte der Gesellschaft oder die 
Gewinnausschüttung steuern oder in ihrem Interesse maßgeblich beeinflussen können, 
die Grundsätze der Einkommensermittlung für Selbstständige auch auf Gesellschafter 
einer Kapitalgesellschaft anzuwenden sind. 

Diese Grundsätze gelten auch für die Auskunftserteilung. Der Grund für die erweiterte 
Auskunftspflicht des Mitgesellschafters ist, dass der Unterhaltsberechtigte in die Lage 
versetzt werden soll zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die fiktive Zurechnung von 
nicht ausgeschütteten Gewinnen gegeben sind. Denn nur mit dieser erweiterten 
Auskunft ist der Auskunftsberechtigte in der Lage, seinen Unterhaltsanspruch zu 
berechnen. Der erweiterte Auskunftsanspruch ist damit der Ausgleich für die erweiterten 
Einflussmöglichkeiten des beherrschenden Gesellschafters. Ist also der 
Auskunftspflichtige ein solcher Mitgesellschafter, erstreckt sich der Auskunftsanspruch 
grundsätzlich auch auf die Gewinnermittlung der Gesellschaft. Legt er diese nicht offen, 
ist die von ihm erteilte Auskunft unvollständig.  

Quelle | OLG Dresden, Beschluss vom 29.8.2018, 20 WF 728/19, Abruf-Nr. 212527 
unter www.iww.de. 
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